
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Betrieb von Besamungsstationen und die Lieferung von Sperma  

durch den Schweinezuchtverband Baden-Württemberg e.V. (SZV) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I. Mitgliedschaft 

1. Der SZV handelt im Rahmen seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben. Der Ge-
schäftsbetrieb beschränkt sich auf seine 
Mitglieder. Besamungen von Schwei-
nen und Verkäufe von Sperma erfolgen 
daher in der Regel in und an Mitglieds-
betriebe. Ausnahmen sind möglich.  
2. Die Mitglieder (bei Nichtmitgliedern 
gilt dies mit Auftragserteilung) erken-
nen als Vertragsbeteiligte die Geltung 
der Geschäftsbedingungen in der jewei-
ligen Fassung an.  
3. Die Bedingungen gelten für die Lie-
ferung von Sperma, Besamungsleistun-
gen und sämtliche sonstigen Dienstleis-
tungen.  
4. Der Begriff der „Besamungsunion 
Schwein (BuS)“ wird dabei lediglich als 
Marke des SZV im Außenauftritt ge-
nutzt. 
 

II. Beschaffenheitsvereinbarung 

1. Der SZV sichert Identität des Sper-
mas von den Ebern zu, deren Sperma 
bestellt und auf der Spermaportion be-
zeichnet ist. 
2. Wird bei der Bestellung kein Eber 
benannt oder ist von dem Eber Sperma 
vorübergehend nicht verfügbar, liefert 
der SZV Sperma vergleichbarer Eber 
und gibt deren Identität an. 
3. Der SZV sichert eine fachgerechte 
Gewinnung, Aufbereitung, Konservie-
rung, Zwischenlagerung und Transport 
des Spermas bis zur Übergabe zu. 
4. Der SZV liefert Sperma mittlerer Art 
und Güte des jeweiligen Ebers. Eine 
allgemeine Beschaffenheit unter ande-
rem im Hinblick auf Größe, genetische 
Leistungsfähigkeit, Güte, Erbgesund-
heit, Tiergesundheit, Leistung oder 
sonstige Umstände oder Eigenschaften 
sind nicht vereinbart. 
5. Beschreibungen von Ebern und 
Nachzuchten erfolgen nach bestem 
Wissen und den jeweiligen Erfahrungen 
des SZV. Es handelt sich um subjektive 
Wissenserklärungen und Eindrücke, die 
nicht Bestandteil der vereinbarten Be-
schaffenheit sind oder gar Rückschlüsse 
auf die Beschaffenheit der aus dem ge-
lieferten Sperma erzeugten Nachzucht 
zulassen. 
6. Soweit der SZV Sperma liefert, dass 
er von Dritterzeugern bezogen hat, wird 
keine bestimmte Beschaffenheit verein-
bart und der SZV steht nicht für die 
Qualität und Beschaffenheit des Sper-
mas ein, sondern nur für die fachgerech-
te Aufbewahrung und den Weitertrans-
port des Spermas sowie für die Mittei-
lung des SZV der vom Erzeuger ange-
gebenen Identität. 
7. Krankheitsübertragungen jeglicher 
Art sind grundsätzlich nicht völlig aus-
zuschließen, weshalb das Freisein des 
Spermas von Krankheitserregern weder 
vertraglich vereinbart noch vertraglich 
vorausgesetzt noch üblich ist. Dies gilt 
auch für PRRS-Viren. Deshalb ist ein 
PRRS-freies Sperma nicht geschuldet. 
Vielmehr liefert der SZV ein nach den 
Ergebnissen der letzten Eberuntersu-
chungen PRRS-unverdächtiges Sperma, 
weil die Besamungsstationen die Ge-
sundheit der Eber durch regelmäßige 
Untersuchungen überwachen und die 
Ergebnisse der jeweils letzten Eberun-
tersuchungen vom SZV berücksichtigt 
werden. 
 

 

 

III. Pflichten des Vertragspartners 

Leistungen des SZV erfolgen nach den 
Regeln des Auftrags und werden von 
Mitarbeitern oder Beauftragten des SZV 
im Bestand des Vertragspartners durch-
geführt nach Maßgabe folgender Be-
dingungen: 
1. Der Vertragspartner verpflichtet sich, 
für den jeweiligen Auftrag 
- nur gesunde Tiere vorzustellen, 
- bei Bedarf auf eigene Kosten eine 

Hilfskraft zur Verfügung zu stellen, 
- auf eigene Kosten warmes Wasser, 

Seife und ein sauberes Handtuch be-
reitzuhalten, 

- den Mitarbeitern oder Beauftragten 
des SZV Schutzkleidung zur Verfü-
gung zu stellen (Overall, Stiefel, 
Mütze). 

2. Alle zur Besamung vorgestellten 
Sauen müssen vom Vertragspartner 
dauerhaft und unverwechselbar gekenn-
zeichnet sein. 
3. Mit der Bestellung des Samens er-
klärt der Besteller und verpflichtet sich, 
dass die Besamung nur von Personen 
durchgeführt wird, die die erforderliche 
Befähigung entsprechend § 14 des Tier-
zuchtgesetzes besitzen.  
4. Der Vertragspartner ist verpflichtet, 
die Lieferung unverzüglich nach Erhalt 
zu untersuchen und etwaige Mängel 
binnen einer Frist von 3 Tagen gerech-
net ab Erhalt der Lieferung schriftlich, 
per Fax oder per Email anzuzeigen. Un-
terlässt der Vertragspartner die Anzeige, 
gilt die Leistung des SZV als geneh-
migt, es sei denn, dass es sich um einen 
Umstand handelt, der bei der Untersu-
chung nicht erkennbar war. Ein solcher 
muss binnen drei Tagen nach seiner 
Entdeckung in gleicher Weise gegen-
über dem SZV angezeigt werden, ande-
renfalls gelten die Leistungen des SZV 
auch insoweit als genehmigt. Zur Erhal-
tung der Rechte des Vertragspartners 
gilt die rechtzeitige Absendung der An-
zeige.  
 

IV. Verwendung des Spermas 

1. Das vom SZV gelieferte Vaterras-
sensperma (z.B. Piétrain) darf nur für 
die Mastferkelerzeugung genutzt wer-
den. Reinzucht- oder Zuchtanpaarungen 
sind untersagt.  
2. Mutterrassensperma darf nur durch 
Zuchtbetriebe des SZV oder durch Fer-
kelerzeugerbetriebe verwendet werden, 
die dieses Mutterrassesperma für die 
Remontierung des eigenen Bestandes 
benötigen. Eine Weitergabe von Mutter-
rassesperma an andere Betriebe oder 
Organisationen, insbesondere an Be-
triebe oder Organisationen, von denen 
bekannt ist, dass sie Schweinezucht im 
Rahmen der Herdbuchzucht oder Li-
nienzucht im Rahmen eines Zuchtun-
ternehmens betreiben, ist nicht erlaubt.  
3. Sofern das Mutterrassensperma von 
anderen Zuchtorganisationen stammt, 
gelten zusätzlich die eventuell geson-
dert abzuschließenden vertraglichen 
Vereinbarungen mit dem jeweiligen 
Zuchtunternehmen.  
4. In Ferkelerzeugerbetrieben produ-
zierte Hybrid- oder Reinzuchtsauen dür-
fen nicht als solche verkauft oder in den 
Umlauf gebracht werden. 
5. Im Fall eines Verstoßes gegen vor-
stehende Pflichten zahlt der Vertrags-
partner pro Pflichtverstoß,  
a) dem SZV Schadensersatz in Höhe 
von pauschal 5.000 €, wobei dem Ver-

tragspartner der Nachweis gestattet 
wird, dass ein Schaden überhaupt nicht 
entstanden oder wesentlich niedriger als 
die Pauschale sei, und 
b) unter Ausschluss der Einrede des 
Fortsetzungszusammenhangs eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von 25.000 € an den 
SZV. 
 

V. Sachmängelhaftung SZV und Haf-

tungsbegrenzung 

1. Über die Haftung für Abweichungen 
von der vereinbarten Beschaffenheit hi-
nausgehend sind jegliche Mangelrechte 
und -ansprüche, insbesondere auch 
Schadenersatzansprüche ausgeschlos-
sen. Dies gilt nicht für Ansprüche aus 
einer Haftung für Schäden aus einer 
Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer fahr-
lässigen Pflichtverletzung des SZV oder 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
SZV beruhen. Dies gilt auch nicht für 
Ansprüche aus einer Haftung für sonsti-
ge Schäden, die auf einer grob fahrläs-
sigen Pflichtverletzung des SZV oder 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung eines gesetz-
lichen Vertreters oder Erfüllungsgehil-
fen des SZV beruhen. 
2. Sollten gleichwohl Ansprüche wegen 
mangelhaften Spermas bestehen, gilt 
unter Ausschluss weitergehender An-
sprüche folgendes:  
a) Die Parteien vereinbaren die Nacher-
füllung des Vertrages auf Kosten des 
SZV durch Ersatzlieferung von Sperma 
nach Maßgabe von II. 1. oder 2.   
b) Kann ein Mangel des gelieferten 
Spermas nicht durch Nacherfüllung be-
seitigt werden, wird die Vergütung / der 
Preis gemindert. Die Minderung be-
rechnet sich aus der Differenz des Ver-
kehrswertes der vom vereinbarungswid-
rig zum Einsatz gelangten Eber ab-
stammenden Ferkel und des Verkehrs-
wertes von Ferkeln, die eine vereinbarte 
Abstammung aufweisen würden. 
3. Der Gefahrübergang erfolgt mit der 
Lieferung des Spermas am vereinbarten 
Leistungsort. 
4. Jegliche Ansprüche des Vertrags-
partners verjähren innerhalb von 6 Mo-
naten ab Lieferung des Spermas. Dies 
gilt nicht für Ansprüche aus einer Haf-
tung für Schäden aus einer Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung des SZV oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht-
verletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des SZV beru-
hen. Dies gilt auch nicht für Ansprüche 
aus einer Haftung für sonstige Schäden, 
die auf einer grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung des SZV oder auf einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
SZV beruhen 
5. Von den vereinbarten Haftungsaus-
schlüssen für Schäden sind auch Schä-
den umfasst, die nicht an den Schwei-
nen selbst entstanden sind, die auf ent-
gangenem Gewinn beruhen oder bei 
sonstigen Vermögensschäden des Ver-
tragspartners. 
 

VI. Eigentum 

Das Eigentum an dem gelieferten 
Sperma/Zubehör bleibt bis zur vollen 
Zahlung des Kaufpreises und der Ne-

benkosten beim SZV. Das Eigentum 
setzt sich an dem aus dem gelieferten 
Sperma produzierten Ferkel fort. 
 

VII. Zahlung 

Die Zahlungen bei Samenlieferung und 
bei Besamung sind gegen Rechnung 
sofort zu leisten, bei Rechnungen 8 Ta-
ge nach Rechnungserteilung und bei 
Inkassovollmacht monatlich. Die Zah-
lungen sind ohne jeden Abzug netto 
Kasse zu leisten. Die Leistungsberech-
nung erfolgt zu den vereinbarten Prei-
sen, ansonsten nach der jeweils gültigen 
Preisliste, die -sofern Änderungen statt-
finden- in einer aktuellen Form in ei-
nem Rundschreiben oder auf der Ho-
mepage oder per direkter Information 
bekanntgegeben wird. Im Übrigen gerät 
der Vertragspartner in Zahlungsverzug, 
sofern er nicht innerhalb von 30 Tagen 
nach Fälligkeit und Zugang einer Rech-
nung oder gleichwertigen Zahlungsauf-
stellung leistet. 
 

VIII. Einkaufsbeziehungen gegen-

über Lieferanten  

Auf Verträge des SZV mit Lieferanten, 
die Bestellungen bzw. Lieferungen von 
Waren an den SZV oder für den SZV an 
Dritte beinhalten, finden diese AGB 
Anwendung mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle der Regelungen aus Ziffer V, 
VII, IX, X die gesetzlichen Bestimmun-
gen treten. Ferner hat der Lieferant den 
SZV von allen Ansprüchen freizustel-
len, die gegenüber dem SZV geltend 
gemacht werden mit der Argumentati-
on, die Ware, die der SZV vom Liefe-
ranten bezogen hat, weise Sach- oder 
Rechtsmängel auf und/oder habe einen 
Schaden verursacht. 
 

IX. Salvatorische Klausel, Erfül-

lungsort 

Die Unwirksamkeit einzelner Bedin-
gungen berührt die Gültigkeit der übri-
gen Bestimmungen nicht. Etwaig ungül-
tige Bestimmungen sind durch solche 
wirksamen Bestimmungen zu ersetzen, 
die Sinn und Zweck des Vertrages am 
nächsten kommen. Im Zweifel tritt die 
gesetzliche Regelung an die Stelle einer 
unwirksamen Klausel. Erfüllungsorte 
sind die jeweiligen Geschäftsräume des 
SZV (Hofstelle bei Besamungen bzw. 
zwischen den Vertragspartnern verein-
barter Übergabeort).  
 

X. Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand für sich ergebende 
Streitigkeiten ist Stuttgart. Für alle 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Ver-
käufer und Vertragspartner gilt aus-
schließlich deutsches Recht. Bei allen 
Vereinbarungen ist der deutsche Text 
maßgeblich. 

Stuttgart, 1.1.2018 
 

Nochmaliger Hinweis: Unsere Besa-
mungsstationen werden bezüglich der 
Gesundheit der Eber durch ein enges 
Untersuchungsraster überwacht. Dies 
gilt auch für PRRS. Trotzdem weisen 
wir hiermit nochmals ausdrücklich dar-
auf hin, dass wir im juristischen Sinne 
kein „PRRS-Virus freies Sperma“ an-
bieten bzw. verkaufen. Eine solche Zu-
sicherung ist nicht möglich. Daher spre-
chen wir von „PRRS-unverdächtig nach 
den Ergebnissen der letzten Eberunter-
suchungen“. Deshalb haften wir nicht 
für etwaige Schäden, die aufgrund eines 
eventuellen PRRS-Eintrags in einen Be-
stand entstehen können. 


